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Der stand der Dinge

wenn unter der überschrift „Arbeit aus christlicher Perspektive” ein 
beitrag explizit unter das thema „Arbeit und gender” gestellt wird, 
die geschlechterperspektive also in den fokus genommen wird, dann 
sind zunächst erhebliche unterschiede für Männer und frauen in der 
realen Arbeitswelt zu konstatieren. Auch mehr als sechzig Jahre nach 
Aufnahme des gleichberechtigungsgrundsatzes in das grundgesetz 
(Art. 3 Abs. 2 gg) ist die gleichberechtigte teilhabe von frauen in 
allen etappen des lebenslaufs noch immer keineswegs selbstver-
ständlich gewährleistet. 

Die erwerbsquote von frauen liegt zehn Prozentpunkte unter der von 
Männern. sie arbeiten die hälfte der von Männern geleisteten Ar-
beitsstunden. Der stundenlohn liegt etwa 23 Prozent unter dem von 
Männern, selbst bei vergleichbarer Arbeit beträgt die Differenz in der 
entlohnung noch circa zehn Prozent. bei einem höheren teilzeitanteil 
von frauen erzielen sie insgesamt nur etwa 60 Prozent des erwerbs-
einkommens von Männern (Allmendinger 2011, 3-7). oft sind sie in 
nicht sozialversicherungspflichtigen Minijobs beschäftigt. hinzu kom-
men häufige unterbrechungen der erwerbstätigkeit zugunsten von 
familienaufgaben, unterschiedliche „typische” berufsfelder und eine 
eklatante unterrepräsentanz in führungspositionen der wirtschaft 
und der öffentlichen verwaltung, wo frauen immer wieder an die so-
genannte „gläserne Decke” stoßen. in der rente spiegelt sich das 
alles in einer deutlich geringeren Alterssicherung wider: in Deutsch-
land beziehen frauen eine um 59,6 Prozent geringere Alterssiche-
rungseinkommen als Männer (flory 2011).

erkennbar ist hier das Muster einer uneingeschränkten und gleich-
sam als selbstverständlich vorausgesetzten erwerbstätigkeit des 
Mannes/vaters in einer familie, während frauen eine stärkere wahr-
nehmung von familienaufgaben zugeordnet wird, die mit der ein-
schränkung von beruflichen Chancen verbunden ist.



Diese in der Arbeitswelt feststellbaren unterschiede für Männer und 
frauen haben eine lange tradition. sie stehen in engem Zusammen-
hang mit dem leitbild der traditionellen Alleinverdienerfamilie, in der 
der ehemann mit seiner erwerbsarbeit, abgesichert durch kündi-
gungsschutz, gute Aufstiegsbedingungen und bezahlung, freigestellt 
von hinderlicher hausarbeit für einkommen und soziale Absicherung 
der familie sorgt, während die ehefrau die häusliche Arbeit und ins-
besondere die erziehung der kinder übernimmt, für die sie keine ei-
gene finanzielle entlohnung oder versicherung erhält. Die frau ver-
dient allenfalls „hinzu”, soweit dies aus finanziellen gründen mehr 
oder weniger notwendig und mit den als vorrangig eingestuften fa-
milienaufgaben vereinbar ist (bundesregierung 2011, 42).

in der jungen bundesrepublik war dies das stillschweigend vorausge-
setzte familienmodell. Die familienkultur der bürgerlichen familie in 
der industriegesellschaft mit ihren klaren Aufgabenzuweisungen und 
rollenerwartungen war Ausdruck der „normalen” Art zu leben und zu 
arbeiten. so waren in den 1950er- und 1960er-Jahren 95 Prozent 
einer Alterskohorte verheiratet, und von diesen hatten wiederum 
circa 95 Prozent kinder (bMfsfJ 2011). bezeichnend ist der konrad 
Adenauer zugeschriebene satz „kinder kriegen die leute immer”. 
Dies galt trotz des im Parlamentarischen rat von den vier Müttern 
des grundgesetzes helene wessel, helene weber, friederike nadig 
und elisabeth selbert erkämpften gleichberechtigungsgrundsatzes in 
Art. 3 des grundgesetzes „Männer und frauen sind gleichberechtigt” 
auch noch nach der gründung der bundesrepublik. Das bürgerliche 
gesetzbuch ging – verfassungswidrig, wie das bundesverfassungsge-
richt bei erster sich bietender gelegenheit am 19. Dezember1953 
feststellte – noch keineswegs von der gleichheit oder gleichberechti-
gung von Mann und frau, sondern von der schlüsselgewalt des ehe-
manns aus, dessen erlaubnis die ehefrau brauchte, um einen Ar-
beitsvertrag zu schließen, und seinem letztentscheid im sorgerecht. 
erst seit 1977 enthält das familienrecht des bgb keine verpflichtung 
der ehefrau mehr zur tätigkeit im haushalt. gemäß § 1356 Abs. 1 
bgb regeln beide ehegatten nun die haushaltsführung im gegenseiti-
gen einvernehmen; nach Abs. 2 sind beide berechtigt, erwerbstätig 
zu sein; dabei haben sie auf die belange des anderen ehegatten und 
der familie die gebotene rücksicht zu nehmen. 

Parallel dazu wurde in der bundesrepublik von Anfang an das ge-
samte sozialsystem in den gesetzlichen kranken-, Arbeitslosen-, 
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renten- und Pflegeversicherungen, im steuersystem mit dem ehe-
gattensplitting, aber auch im bildungssystem mit nur eingeschränk-
tem kindergartenangebot für drei bis sechsjährige kinder und halb-
tägigem schulunterricht darauf ausgerichtet, dass spätestens mit 
dem Augenblick der familiengründung die ehefrauen und Mütter auf 
eigene berufstätigkeit verzichteten und sich primär der sorge für 
kinder und ehemann und der hausarbeit widmeten (Allmendinger 
2011, 6). bei weitgehender trennung von erwerbs- und häuslicher 
sphäre erfüllten Männer und frauen ihre unterschiedlichen rollen  
arbeitsteilig in komplementären funktionen und in enger verbindung 
der lebensläufe (bundesregierung 2011, 42).

seither hat dieses Modell jedoch an Akzeptanz verloren. Jenseits 
aller politischen vorgaben treffen immer mehr Menschen die ent-
scheidung, dass sie dieses familienmodell nicht als dauerhafte le-
bensform leben wollen: 84 Prozent der frauen wollen erwerbstätig 
sein, auch nach einer familienbedingten erwerbsunterbrechung.1 Das 
wundert nicht, hat doch gerade das traditionelle Modell die lebens-
leistung von frauen in der familie wenig honoriert. frauen sorgten 
dafür, dass ihre Männer stets gut versorgt und ausgerüstet, von 
häuslichen sorgen und Pflichten weitgehend freigestellt, sich mit vol-
ler Arbeitskraft ihren beruflichen Aufgaben widmen konnten, und 
dass die kinder nach halbtägiger schule zu hause versorgt und be-
treut wurden, um später gut vorbereitet selbst auf den Ausbildungs- 
und Arbeitsmarkt zu gelangen. sie leisteten damit einen maßgebli-
chen beitrag zum wirtschaftswunder. trotzdem erhielten sie hierfür 
keinen eigenen Anteil am einkommen und keine eigene Alterssiche-
rung, sondern waren nur mittelbar durch den ehemann mitversorgt 
und mitversichert. erst die rückwirkende Anerkennung von erzie-
hungszeiten in der rente hat hier eine gewisse Anerkennung in die 
Altersversorgung gebracht, die aber immer noch als unzureichend 
empfunden wird. eigene wünsche von ehefrauen und Müttern nach 
berufstätigkeit, die über ein „hinzuverdienen” hinausgingen, waren 
praktisch unerfüllbar. vor die wahl gestellt, sich entweder für beruf 
und damit eigenes einkommen, soziale sicherheit, ein interessantes 
umfeld und berufliche Anerkennung anzustreben, oder für kinder 
und Abhängigkeit vom ehemann entscheiden zu müssen, haben sich 
frauen deshalb ab den 1970er-Jahren zunehmend gegen kinder be-
ziehungsweise für weniger kinder entschieden (bundesregierung 
2011, 42).
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heute hat eigene berufstätigkeit für frauen einen anderen stellen-
wert: Mit mindestens gleich guten berufs- und hochschulabschlüssen 
erwarten sie die gleichen Zugangschancen zu interessanten, einfluss-
reichen und auch lukrativen Positionen. sie wollen ihre talente auch 
im beruf einbringen, der ihnen eine eigene materielle Absicherung, 
gestaltungsoptionen und berufliche Anerkennung sowie ein weiteres 
soziales umfeld bietet. Die meisten frauen sind vor der geburt ihres 
ersten kindes selbst berufstätig und wollen auf die selbstständigkeit 
und finanzielle unabhängigkeit auch danach nicht mehr verzichten. 
Zunehmend sind frauen außerdem auf eigenes einkommen angewie-
sen, um als Alleinerziehende oder allein lebende frau ohne auskömm-
liche unterhaltsansprüche materiell abgesichert zu sein, oder um als 
hauptverdienerin ihre familie zu versorgen. wegen trennungen und 
neuer familiengründung, oder Arbeitslosigkeit werden immer weniger 
Männer verlässlich ein leben lang einen ausreichenden familienlohn 
garantieren können (Dettling u.a. 2006, 102). Die traditionelle rollen-
verteilung wird im übrigen zunehmend von Männern als belastung 
empfunden; sie sehen es als eine frage der geschlechtergerechtig-
keit, von der rolle des haupternährers entlastet zu werden. traditio-
nelle rollenmuster und strukturelle barrieren des Arbeitsmarktes wer-
den als hinderlich gesehen (wippermann 2011, 25). 

Diese entwicklung ist verbunden mit einem – auch im internationalen 
vergleich – besonders starken einbruch der geburtenzahlen seit den 
1970er-Jahren. gerade Akademikerinnen haben sich in dieser situa-
tion besonders häufig gegen kinder entschieden. „in westdeutsch-
land ist das geburtenniveau seit Mitte der 1970er-Jahre mit knapp 
1,4 kindern pro frau konstant niedrig, und liegt zudem weit unter 
dem niveau von 2,1 kindern pro frau, welches notwendig wäre, um 
die elterngenerationen zahlenmäßig zu ersetzen (ersatzniveau). Das 
Absinken des geburtenniveaus ging mit einer reduzierung der Zahl 
der Mehrkindfamilien aber auch mit einem Anstieg des Ausmaßes der 
kinderlosigkeit auf ein weltweit einmalig hohes niveau einher. ein 
viertel der frauen des geburtsjahrgangs 1965 ist kinderlos geblie-
ben” (rostocker Zentrum für Demographischen wandel o.J.).

Der Zeit der selbstverständlichen traditionellen rollenverteilung, 
folgte eine Phase des verzichts auf kinder zugunsten des berufs. ge-
genwärtig wollen sich junge frauen zumeist nicht mehr auf ein be-
stimmtes lebensmodell festlegen lassen: sie wollen in ihrem leben 
beruf, kinder und Partnerschaft miteinander verbinden (Allmendinger 
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2010, 19). für die Partnerschaft auf beruflichen Aufstieg zu verzich-
ten, die bereitschaft, eigene berufliche interessen hinter denen des 
Partners und der beziehung zurückzustellen, ist für die meisten frauen 
nicht mehr aktuell. nur noch – oder immerhin? – 25 Prozent der jun-
gen frauen erklärten sich grundsätzlich dazu bereit (Allmendinger 
2010, 19). Zugleich nimmt die bereitschaft der Männer zu, sich vor 
allem als väter stärker in haus- und familienaufgaben einzubringen 
(Allmendinger 2010, 19). An die stelle des männlichen Alleinernäh-
rers ist in westdeutschland das Zuverdienermodell getreten, in dem 
der Mann vollzeit arbeitet und die frau eine teilzeittätigkeit ausübt, 
mit 36,7 Prozent (47,5 Prozent bei Paaren mit kindern) das am meis-
ten verbreitete Modell. in ostdeutschland hingegen ist das Zweiver-
dienermodell mit 37,8 Prozent (37 Prozent bei Paaren mit kindern) 
das am meisten verbreitete Modell, in dem beide Partner vollzeit ar-
beiten. nicht immer sind die Modelle freiwillig gewählt: Das gilt insbe-
sondere für erwerbskonstellationen mit unfreiwilliger Arbeitslosigkeit 
oder teilzeitarbeit (bundesregierung 2011, 43).

eine Politik, die für sich in Anspruch nimmt „den Menschen in den 
Mittelpunkt” zu stellen, muss sich mit den genannten Ansprüchen 
und vorstellungen auseinandersetzen und praktikable lösungen bie-
ten; sie muss sich im Alltag der familien bewähren (böhmer 2002, 
26-28). Christliche Aspekte sind dabei nach wie vor relevant. Zu prü-
fen ist, ob und inwieweit unter den veränderten gesellschaftlichen 
realitäten aus christlicher sicht heute andere Aspekte entscheidend 
und andere schlussfolgerungen zu ziehen sind, oder ob sich auch aus 
christlicher Perspektive weiterhin gute gründe für (teilweise/zeit-
weise) traditionelle lebensmodelle finden lassen und wie sie unter-
stützt werden können. 

Die christliche Perspektive

Arbeit und gender aus christlicher Perspektive: Das wirft zunächst 
die frage auf, welche kriterien denn aus christlichen überzeugungen 
für die bewertung der deutlichen unterschiede in der berufstätigkeit 
von frauen und Männern heranzuziehen sind und welche Ziele und 
Aufgaben sich daraus für eine veränderung der gesetzlichen oder ge-
sellschaftlichen regeln ableiten lassen.
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Der christliche Blick auf die Gender-Frage

Die größte bedeutung kommt hier der frage zu, inwieweit sich Mann 
und frau nach christlichem verständnis voneinander unterscheiden 
und welche schlussfolgerungen sich aus der unterschiedlichkeit für 
das geschlechterverhältnis, für die gesellschaft und die Arbeitswelt 
ergeben. 

Der begriff gender wird dabei für viele zur Provokation, wobei das, 
was unter diesem begriff und damit auch der politischen Zielsetzung 
des gender Mainstreaming verstanden wird, sehr unterschiedlich ist. 
gender beschreibt die soziale geschlechterrolle und bezeichnet das, 
was in einer kultur als typisch für ein bestimmtes geschlecht ange-
sehen wird. sex dagegen bezeichnet biologische Merkmale. 

in stark ablehnender haltung wird genderpolitik zugeschrieben, die 
unterschiede zwischen den geschlechtern beseitigen zu wollen.  
so wird „die ideologie des gender Mainstreaming, welche die ge-
schlechtspolarität von Mann und frau auflösen will” für vielerlei übel 
der modernen welt verantwortlich gemacht2: in einem Atemzug wer-
den mit gender Mainstreaming Abtreibung und homosexualität prob-
lematisiert.3 Als offizielles lehrschreiben der katholischen kirche ist 
hier die verlautbarung des Apostolischen stuhls nr. 166 „über die  
Zusammenarbeit von Mann und frau in der kirche und in der welt” 
aus 2004 heranzuziehen, verfasst von der kongregation für glaubens-
lehre, der damals noch kardinal Joseph ratzinger, der emeritierte 
Papst benedikt xvi, vorstand: „eine erste tendenz unterstreicht stark 
den Zustand der unterordnung der frau, um eine haltung des Protes-
tes hervorzurufen. so macht sich die frau, um wirklich frau zu sein, 
zum gegner des Mannes. Auf die Missbräuche der Macht antwortet 
sie mit einer strategie des strebens nach Macht. Dieser Prozess führt 
zu einer rivalität der geschlechter, bei der die identität und die rolle 
des einen zum nachteil des anderen gereichen. Die folge davon ist 
eine verwirrung in der Anthropologie, die schaden bringt und ihre un-
mittelbarste und unheilvollste Auswirkung in der struktur der familie 
hat. im sog dieser ersten tendenz ergibt sich eine zweite. um jegli-
che überlegenheit des einen oder des anderen geschlechts zu ver-
meiden, neigt man dazu, ihre unterschiede zu beseitigen und als 
bloße Auswirkungen einer historisch-kulturellen gegebenheit zu be-
trachten. bei dieser einebnung wird die leibliche verschiedenheit, ge-
schlecht genannt, auf ein Minimum reduziert, während die streng kul-
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turelle Dimension, gender genannt, in höchstem Maß herausgestrichen 
und für vorrangig gehalten wird … Diese Anthropologie, die Perspekti-
ven für eine gleichberechtigung der frau fördern und sie von jedem 
biologischen Determinismus befreien wollte, inspiriert in wirklichkeit 
ideologien, die zum beispiel die infragestellung der familie, zu der 
naturgemäß eltern, also vater und Mutter, gehören, die gleichstellung 
der homosexualität mit der heterosexualität sowie ein neues Modell 
polymorpher sexualität fördern” (sekretariat der Deutschen bischofs-
konferenz 2004).

hier wird deutlich, wie unterschiedlichste fragestellungen miteinan-
der vermengt werden und in Abtreibung, homosexualität, frühsexu-
alisierung und Machtstreben der frauen, gleichermaßen das werk 
böser Mächte4 gesehen wird, hinter denen – gesteuert von der uno 
seit der weltfrauenkonferenz in Peking 1995 – Mächte gesehen wer-
den, die die Auflösung der familie betreiben und einer polymorphen 
sexualität das wort reden.5 in bezug auf das wort gender beruht der 
text offenbar dabei auf der Annahme, es gehe bei der Differenzie-
rung von sex und gender darum, die unterschiede zwischen den ge-
schlechtern zu beseitigen.6 in der tat wäre ein solches Ansinnen mit 
christlichen werten vereinbar. Allerdings spricht ebenso nichts dafür, 
dass eine genderstrategie beispielsweise der uno auf eine frühsexu-
alisierung von kindern oder die beseitigung jeglicher geschlechtlicher 
unterschiede ausgerichtet wäre. Das gegenteil ist der fall: Ange-
sichts der eklatanten benachteiligung von frauen, die in vielen teilen 
der welt festzustellen ist und der bedeutung, die die Aufhebung die-
ser benachteiligung für eine nachhaltige entwicklung im sinne der 
Millenniumziele hat, liegt es auf der hand, dass Armutsvermeidung, 
gleicher Zugang zu bildung und zu medizinischer versorgung, sen-
kung der Mütter- und säuglingssterblichkeit und die Abschaffung von 
beschneidung von Mädchen im vordergrund einer genderstrategie 
stehen. Die unterstellung, eine genderstrategie oder die weltfrauen-
konferenz wollten die geschlechteridentität überwinden, ist absurd. 
worauf diese Missinterpretation des begriffs gender beruht, wird in 
keiner verlautbarung offengelegt.7 

bei dem politischen leitgedanken der gleichstellungspolitik geht es 
um die schaffung fairer Chancen für frauen und Männer in allen be-
reichen der gesellschaft, „vor allem im erwerbsleben. Dabei geht es 
beispielsweise um entgeltgleichheit, gleiche karrierechancen und den 
schutz vor Altersarmut. um diese Ziele zu erreichen, setzt die Politik 

277



bei den ursachen ungleicher Chancen an”.8 geschlechtergerechtig-
keit bezieht sich als normatives leitbild auf eine gestaltung des ge-
schlechterverhältnisses im gesellschaftlichen (kulturellen, sozialen, 
politischen, ökonomischen, religiösen) Zusammenhang, das auf die 
überwindung von geschlechtsspezifischen Diskriminierungen und  
hierarchisierungen zielt (heimbach-steins 12). es geht darum, die 
Auswirkungen von Politik auf die verschiedenen geschlechter in ihren 
sozialen und gesellschaftlichen kontexten zu beachten und dem 
staatlichen Auftrag, geschlechtergerechtigkeit zu verfolgen, gerecht 
zu werden.9 im folgenden wird der frage nachgegangen, welche 
strategien aus christlicher Perspektive formuliert werden sollten, um 
bestehende ungleichheiten auf dem Arbeitsmarkt zu beseitigen und 
das Ziel von gleichstellungspolitik zu realisieren. 

Christliche Soziallehre

Die situation der Arbeiter und ihrer familien waren gegenstand der 
sozialenzykliken der Päpste, die sich wiederum auf gedanken deut-
scher sozialtheologen stützen. in den sozialenzykliken legten die 
Päpste die grundlage für eine soziale ordnung (ordo socialis), die 
das Zusammenleben der Menschen durch eine sozial-, rechts- und 
wirtschaftsordnung stärken sollte. gerechtigkeit, frieden, freiheit, 
Demokratie und gleichheit sind die zentralen begriffe und das funda-
ment der christlichen soziallehre. grundlegendes werk war dabei die 
von Papst leo xiii. 1891 veröffentlichte enzyklika rerum novarum. 
er nahm damals bereits bezug auf den deutschen bischof ketteler 
und auf Adolf kolping, wegbereiter in der katholischen sozialbewe-
gung. es folgten Quadragesimo anno von Papst Pius xi (1931) und 
Pacem in terris von Papst Johannes xxiii. (1963).

Mit diesen enzykliken, die das christliche Menschenbild und die be-
deutung von Arbeit und wirtschaftlicher selbstständigkeit für den 
Menschen in den Mittelpunkt stellten, haben die Päpste auf grund-
lage der damaligen gesellschaftlichen und wirtschaftlichen verhält-
nisse wesentliche sozialreformen eingefordert und wichtige Anregun-
gen gegeben. in der Auseinandersetzung, wie die kirche auf die 
liberal-kapitalistische wirtschaftsordnung und die soziale frage re-
agieren sollte, folgte leo xiii. dem deutschen bischof ketteler. er 
wandte sich gegen die liberale theorie, wonach sich der gerechte 
lohn allein aus dem verhältnis von Angebot und nachfrage auf dem 
freien Arbeitsmarkt ergäbe. er forderte Mindestlöhne, ein familienge-
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rechtes einkommen, die Möglichkeit zur vermögensbildung und zur 
vorsorge für krankheit und Alter, weiter staatlichen Arbeitsschutz 
und betriebliche Arbeiterausschüsse, die vorläufer der heutigen be-
triebsräte (roos 2010, 15-26).

Die enzykliken haben viele richtungsweisende entscheidungen der po-
litischen ordnung und wirtschaftlichen gestaltung maßgeblich beein-
flusst und sind eine wesentliche grundlage der sozialen Marktwirt-
schaft. gesetzliche regelungen einer solidarischen und paritätischen 
Absicherung von krankheit, Pflegebedürftigkeit, Arbeitslosigkeit und 
Alter in gesetzlichen versicherungssystemen, die Mitbestimmungsge-
setze, die förderung der vermögensbildung in Arbeitnehmerhand, die 
Anerkennung der gewerkschaften mitsamt der sicherung von tarifau-
tonomie und modernem Arbeits(kampf)recht. Damit wurden kern-
punkte der christlichen soziallehre aufgegriffen und zum gefestigten, 
heute als selbstverständlich empfundenen standard sozialer Absiche-
rung in Deutschland. Zugleich haben die Päpste mit ihren enzykliken 
ein bestimmtes bild des familiären Zusammenlebens und der rollen-
verteilung zwischen Mann und frau geprägt und verfestigt. ganz klar 
liegt den sozialenzykliken die vorstellung zugrunde, dass der ehe-
mann und familienvater mit seiner erwerbsarbeit das wirtschaftliche 
fundament und die soziale Absicherung der familie sicherstellt, wäh-
rend die ehefrau und Mutter für haushalt und kinder sorgt. Die for-
derung, dass das einkommen des Mannes aus einer vollzeit-berufstä-
tigkeit für versorgung und Absicherung der familie ausreichen muss, 
gehört so zu den zentralen forderungen christlicher soziallehre (ebert 
2010, 209). vor dem hintergrund der wirtschafts- und Arbeitsbedin-
gungen vom ende des 19. Jahrhunderts, in denen frauen- und auch 
kinderarbeit aus existentieller not selbstverständlich war, war das 
eine fortschrittliche und menschengerechte Position. Die forderung 
nach einer wirtschaftsordnung, in der wirtschaftliche existenz und  
soziale Absicherung einer familie allein durch die erwerbsarbeit des 
Mannes gesichert wurde, stellte den Menschen, nicht das kapital in 
den Mittelpunkt und nahm die bedürfnisse und wünsche der Arbeiter-
schaft ernst. Papst leo xiii. nahm mit rerum novarum eindeutig 
stellung zugunsten der arbeitenden bevölkerung, die nur ihre Arbeits-
kraft einsetzen konnte, um die eigene existenz abzusichern. in rerum 
novarum spielt die frau beim thema erwerbsarbeit eine untergeord-
nete rolle. gemeinsam mit den kindern galten frauen als die „zu ver-
sorgenden” und „zu schützenden” innerhalb der gesellschaft (re 33-
35). Deutlicher geht Papst Pius xi in Quadragesimo anno auf die 
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rolle der frau ein. eine berufstätige frau passte nicht ins bild, viel-
mehr sollte die frau ihre erfüllung vornehmlich in der wahrnehmung 
ihrer „hausfraulichen obliegenheiten” (QA 71) finden. in der ein Jahr 
zuvor erschienenen eheenzyklika geht er unter berufung auf eph 
5,21-33 ausdrücklich auf das angestrebte ordnungsmodell ein: Als 
„herz der familie” habe sich die frau dem Mann als dem „haupt der 
familie” gehorsam unterzuordnen, um so die „ordnung der liebe” zu 
verwirklichen. gut dreißig Jahre später schreibt Papst Johannes xxiii. 
in Pacem in terris von der „allgemein bekannten tatsache”, dass die 
frau am öffentlichen leben teilnehme. Die frau sei „weit davon ent-
fernt, sich als ein seelenloses werkzeug zu sehen, welches einzig die 
eigene erfüllung in der wahrnehmung hausfraulicher obliegenheiten” 
sehe. vielmehr sei sie sich ihrer Menschenwürde immer mehr bewusst, 
nehme sowohl häuslich, als auch vor allem im staat jene rechte und 
Pflichten in Anspruch, die „der würde der menschlichen Person ent-
sprechen” (QA 41). geht man davon aus, dass ironie als sprachliches 
stilmittel in päpstlichen enzykliken ausscheiden dürfte, ist es schon 
bemerkenswert, dass eine solche klarstellung für notwendig gehalten 
wurde. Die vorstellung einer natürlichen berufung der frau zu be-
stimmten Aufgaben und ihre unfähigkeit zur übernahme anderer wird 
bei Johannes xxiii. unkritisch vorausgesetzt. von einer teilhabe der 
frauen am Arbeitsleben ist in keiner weise die rede. Auch Johannes 
Paul ii. spricht in laborem exercens davon, dass der „notgedrungene 
verzicht” der Mutter auf ihre Aufgaben in der familie „im hinblick auf 
das wohl der gesellschaft und der familie unrecht sei, wenn er jenen 
vorrangigen Zielen der Mutterschaft widerspricht oder sie erschwert” 
(le 19) (roos 2010, 22).

Auffällig ist hier zunächst eine rein männliche Perspektive der be-
schreibungen, mit der das bild der frau auf das der hausfrau und 
Mutter festgelegt wird. eine begründung, warum die unterschiedliche 
geschlechtlichkeit eine solche Aufgabenteilung vorgebe, wird wiede-
rum nicht gegeben. für die ältere katholische soziallehre gelten die 
geschlechterrollen als „natürlich” gegeben und sind gegen Angriffe 
zu verteidigen. Auch wo die gleichberechtigung der geschlechter ge-
fordert wird, wird die berücksichtigung der „vom schöpfer selbst 
grundgelegten verschiedenheiten” vorausgesetzt. gesetze, die der 
gleichstellung der frau in der gesellschaft dienen sollen, sollten des-
halb so gefasst werden, dass sie schützen, „was der frau durch ihre 
physische konstitution als ihre besondere Aufgabe vorgegeben ist”.10
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nun ist offenbar, dass es biologische unterschiede zwischen frauen 
und Männern gibt. was allerdings nicht überzeugen kann und nir-
gendwo begründet ist, dass, über den direkten Zusammenhang mit 
schwangerschaft oder geburt hinaus, biologische vorgaben eine dau-
erhafte festlegung und reduzierung der frauen auf häusliche und fa-
miliäre Aufgaben als natürlich vorgeben. 

Die erfahrung spricht dagegen: nicht nur die tatsache, dass frauen 
beispielsweise in der nachkriegszeit alle Aufgaben ausfüllten, die 
zuvor Männern vorbehalten waren, ist mit einer festlegung auf Auf-
gaben in haus und familie nicht vereinbar. Zu dieser these passt 
ebenso wenig, dass frauen seit den 1970er-Jahren die dauerhafte 
festlegung auf eine solche ordnung zunehmend abgelehnt haben, 
oder, dass sie in vergleichbarem Maße wie Männer führungspositio-
nen anstreben (19 Prozent der jungen frauen, 21 Prozent der jungen 
Männer, gleichermaßen jeweils 24 Prozent unter den Abiturient/
innen) (Allmendinger 2010, 49)11.

eine natürlich bedingte Aufgabenteilung im kontext von schwanger-
schaft und geburt rechtfertigt es nicht, daraus eine wirtschaftlich und 
rechtlich hierarchische überordnung des Mannes über die frau abzu-
leiten. nimmt man an, dass es sich bei den Aufgaben der frau um 
gottgewollte ordnung handeln würde, hätten diese tätigkeiten grö-
ßere Anerkennung erfahren müssen. stattdessen wurde ihnen diese 
Anerkennung aber verweigert, indem sich einkommen, Absicherung 
und gesellschaftliche stellung ausschließlich über die berufliche tä-
tigkeit des Mannes definierten, die versorgung und sicherheit der 
frau als ehefrau oder witwe stets nur abgeleitet war. 

Christliches Menschenbild

würde des Menschen
Das christliche Menschenbild leitet aus der gottesebenbildlichkeit  
des Menschen seine würde ab, die aus christlicher sicht unzweifel-
haft Mann und frau gleichermaßen zukommt.12 „Diese würde ist un-
antastbar, sowohl durch andere als auch durch ihren träger. Zugleich 
begründet die gottesebenbildlichkeit eine fundamentale gleichheit: 
Allen Menschen kommt die gleiche würde zu – ungeachtet ihrer nati-
onalität, ihres geschlechts oder ihres Alters, ungeachtet auch ihrer 
gesundheit oder ihrer leistungskraft” (kauder 2010, 3). Das grund-
satzprogramm der CDu Deutschland, randnummer 7 führt hierzu 
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aus: „wir bekennen uns zur würde des Menschen […] Die würde 
aller ist gleich – unabhängig von geschlecht, rasse, nationalität, 
Alter, behinderung, von religiöser und politischer überzeugung, von 
gesundheit und leistungskraft, von erfolg oder Misserfolg und vom 
urteil anderer.”

Daraus ergibt sich gerade kein geschlechtsspezifischer unterschied in 
der würde und kein Ansatz für eine Differenzierung im Anspruch auf 
teilhabe, auf einfluss, einkommen oder Anerkennung. 

recht auf freiheit und freie entfaltung der Persönlichkeit
Der Mensch ist aufgefordert, die eigenen talente bestmöglich einzu-
setzen, zu gestalten und entscheidungen zu treffen. wer eine Aus-
bildung (ob akademisch, handwerklich, kaufmännisch, im Dienst-
leistungsbereich etc.), wer organisationstalent zu führung eines 
unternehmens, wer technisches verständnis für die entwicklung 
neuer Produkte oder wer soziale fähigkeiten zur kommunikation mit 
Menschen hat, muss unabhängig vom geschlecht diese fähigkeiten 
einsetzen können. er oder sie darf nicht auf häusliche Aufgaben be-
schränkt werden.13 Zu den wichtigen ressourcen für ein selbstgestal-
tetes leben gehören unter anderem qualifizierte bildungsabschlüsse, 
eine sichere und kontinuierliche beschäftigung mit interessanten und 
erfüllenden tätigkeiten, ein gutes einkommen, unabhängigkeit, teil-
habe- und Mitspracherechte, aber auch einfluss und Macht (bundes-
regierung 2011, 39). Auch das umfeld, begegnungen mit anderen 
Menschen, gesellschaftliche Anerkennung der leistung, Zugewinn  
an unterschiedlichen optionen und an selbstsicherheit tragen dazu 
bei, eine berufliche tätigkeit attraktiv zu machen.14 ein grund für 
eine Differenzierung zwischen Männern und frauen ist hier nicht  
erkennbar. 

recht auf selbstständigkeit
wesentlich für tatsächliche selbstständigkeit ist die eigenständige 
materielle versorgung und sicherheit. Dazu gehört eigenes einkom-
men einschließlich der Altersvorsorge und Absicherung in lebensrisi-
ken. sie kann in unserem wirtschaftssystem im wesentlichen nur 
über eigene erwerbstätigkeit erworben werden kann. Das Alleinver-
dienermodell spricht eigenen verdienst, selbstständigkeit und ent-
scheidungsbefugnis allein dem erwerbstätigen zu, in aller regel dem 
Mann. Das recht und bedürfnis der frau auf eigene finanzielle ver-
sorgung und sicherheit bleibt dabei auf der strecke. 
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gerechtigkeit
eine gleichwertige honorierung gleichermaßen anspruchsvoller und 
nützlicher tätigkeiten und der gleiche Zugang zu attraktiven und luk-
rativen beruflichen Positionen bei gleicher eignung sind ebenso ein 
gebot der gerechtigkeit. Ausdrücklich heißt es bereits in der Präambel 
der essener leitsätze, die 1985 auf dem bundesparteitag der CDu in 
essen verabschiedet wurden (Absatz i1): „Das christliche verständ-
nis vom Menschen und die grundwerte freiheit, solidarität und ge-
rechtigkeit fordern die gleichberechtigung von frau und Mann.” Denn 
der Anspruch, sich durch Arbeit und teilhabe an gestaltungsmöglich-
keiten in gesellschaft und Politik, durch eigenes einkommen und An-
erkennung der eigenen leistung außerhalb der eigenen familie zu 
verwirklichen, gilt für beide geschlechter gleichermaßen und kann 
keine gesellschaftlichen strukturen rechtfertigen, die für die beiden 
geschlechter von vornherein unterschiedliche Chancen in diesen be-
reichen vorsehen. 

sind unterschiede der geschlechter, die eine festlegung auf die tra-
ditionelle Aufgabenteilung aus christlicher sicht begründen könnten, 
nicht plausibel, so ist damit noch nicht ausgeschlossen, dass es keine 
unterschiede gäbe. Der erfolg von büchern wie „warum Männer nicht 
zuhören und frauen schlecht einparken” oder „Männer sind anders, 
frauen auch”, die in ihrer Argumentation bis in die Aufgabenteilung 
der steinzeitmenschen zurückreichen (er geht auf die Jagd, sie hütet 
das feuer) zeigt, dass viele leser sich in den dort als typisch männ-
lich oder typisch weiblich beschriebenen situationen wiedererkennen. 
Die entscheidung der viel diskutierten frage, ob und in welchem Maße 
diesen typischen verhaltensmustern natürliche Anlagen oder sozial 
und kulturell vorgegebene rollenbilder zugrundeliegen, wird im rah-
men dieses beitrags nicht beantwortet werden können. offensichtlich 
ist außerdem, dass in jedem fall die individuellen unterschiede in-
nerhalb eines jeden geschlechts eine weite spannbreite beschreiben, 
die mit einer schematischen Zuordnung von angeblich geschlechts-
spezifischen eigenschaften nicht dargestellt werden kann.15 vor allem 
stellt sich aber die frage, für wen und in welchem Zusammenhang 
die Antwort überhaupt relevant ist und wer die Darlegungs- und be-
weislast trägt: Diejenigen, die (über die biologischen Merkmale hin-
aus gehende) unterschiede der geschlechter behaupten und daraus 
unterschiedlichen Zugang zu selbstständigkeit, einkommen, teilhabe 
und Macht ableiten, oder diejenigen, die aus der Zusicherung von 
gottesebenbildlichkeit und würde der Menschen grundsätzlich glei-
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che Ansprüche beider geschlechter folgern?16 wie sollen neben un-
terschiedlichen natürlichen Anlagen andere Aspekte unseres realen 
lebensalltags berücksichtigt werden? was folgt daraus, wenn eine al-
leinerziehende Mutter mit natürlicher (und vielleicht auch so empfun-
dener) Prädisposition für häusliche Aufgaben von hausarbeit alleine 
nicht leben kann? kann die Annahme unterschiedlicher veranlagun-
gen den Ausschluss von gleicher teilhabe an erfolg, Macht und ein-
kommen rechtfertigen, wenn trotzdem gleichwertige Qualifikationen 
erworben werden konnten? wäre es nicht das einfachste, all diese 
entscheidungen denjenigen zu überlassen, die in ihrem leben davon 
betroffen sind, die nicht abstrakte thesen diskutieren, sondern unter 
realen bedingungen ihre wünsche und fähigkeiten mit den vorgaben 
von Arbeitswelt, materieller sicherheit und familiären bedürfnissen in 
einklang bringen müssen? Die Chance, dass die Menschen in dem in-
dividuellen Modell leben können, das ihnen am besten entspricht, 
das ihnen die meiste lebensqualität und Zufriedenheit bietet, dürfte 
dann am größten sein.

weitere Anliegen aus christlicher Perspektive

Beständigkeit der Familie

Die übernahme von verantwortung in der familie und die stärkung 
des Zusammenhalts über generationen hinweg entsprechen ur-
christlichen Anliegen – nicht nur in bezug auf traditionell organisierte 
familien. lebensglück und lebensqualität kommen in einer beständi-
gen und auf Dauer angelegten beziehung, in der Menschen auf der 
basis familiärer oder partnerschaftlicher verbindungen füreinander 
verantwortung übernehmen, am besten zum tragen. Die bedeutung 
der familie wird daher zu recht von christlicher seite immer hervor-
gehoben.17 gelingende familie bedeutet lebensglück für den einzel-
nen, für eltern wie für kinder und ist darüber hinaus eine Quelle von 
Mitmenschlichkeit und Zusammenhalt in unserer gesellschaft (hessi-
sche CDu-landtagsfraktion 2011). Die beständigkeit der familie hat 
vor allem große bedeutung für die kinder, die beide eltern brauchen 
und von liebe- und vertrauensvollen beziehungen zu beiden profitie-
ren. hier gibt es die „empirisch gesättigte erfahrung”, dass es den 
Menschen und der gesellschaft besser geht, wenn sie nicht allein der 
ökonomischen und der verwertungslogik unterworfen sind, „… wenn 
es starke soziale beziehungen jenseits von staat und Markt gibt” 
(Dettling 2006, 105). hinzu kommt: wo familienmitglieder füreinan-
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der verantwortung übernehmen, wird der staat weniger in Anspruch 
genommen. Materielle, zunehmend ebenso psychische belastungen 
von familienmitgliedern und die folgekosten für das gesundheitswe-
sen, am Arbeitsplatz oder für rechtsstreitigkeiten können so vermie-
den werden. Die stärkung und stabilisierung verlässlicher strukturen 
in der familie sind deshalb ein wichtiges element christlich orientierter 
Politik. Dazu gehört alles, was zur Zufriedenheit des Paares bezie-
hungsweise der familie beiträgt. neben einer ausreichenden finanzi-
ellen Ausstattung, die einbußen infolge von familienphasen vermeidet, 
kann dazu auch eine partnerschaftliche verteilung der hausarbeit ge-
hören. vom Zentralkomitee der deutschen katholiken kommt hierzu 
der hinweis, dass unterschiedliche erwartungen an die Aufteilung fa-
miliärer Aufgaben und die traditionelle Praxis nicht selten zum schei-
tern einer ehe führen können. eine Annäherung könne hier durch ver-
änderungen struktureller rahmenbedingungen und gesellschaftlicher 
rollenerwartungen vor allem von Männern besser unterstützt werden 
(Zdk 2008, 9).

Zu Kindern ermutigen

Die ermutigung zu (weiteren) kindern ist ein christliches – und auch 
konservatives – Anliegen. wie können Menschen dazu ermuntert 
werden, den wunsch nach (weiteren) kindern auch in die tat umzu-
setzen. seit Mitte der 1970er-Jahre liegt die geburtenrate bei 1,3 bis 
1,4. Jede generation ist damit um circa ein Drittel kleiner als die vor-
gängergeneration. befragt man junge Menschen nach ihrer wunsch-
kinderzahl, so liegt diese im Durchschnitt höher, bei fast zwei kin-
dern. es ist ein Paradoxon, dass in der vergangenheit das festhalten 
an konservativ oder (vermeintlich) christlich begründeten erwartun-
gen an die familie, vor allem an die frauen und ihren dauerhaften 
verzicht auf eigene selbstständigkeit und unabhängigkeit dazu bei-
getragen hat, dass sich viele unter solchen bedingungen gegen kin-
der entschieden und dem beruf den vorzug gegeben haben. gerade 
das entweder-oder hat viele frauen abgeschreckt, auch frauen mit 
interessanten beruflichen optionen und hohen bildungsabschlüssen. 
wer diese frauen und die Männer in der familiengründung ermutigen 
und unterstützen will, muss für strukturen sorgen, die zur vereinbar-
keit von familie und beruf führen. für frauen ist hier vielfach ent-
scheidend, dass sie auch mit (weiterem) kind die berufstätigkeit  
soweit aufrecht erhalten können, dass karriere und persönliche Am-
bitionen nicht leiden, die unabhängigkeit vom Partner gewährleistet 
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ist und das kind auch vom eigenen gehalt aufgezogen werden könnte, 
falls es zur trennung vom Partner kommen sollte (bMfsf 2012, 59).

Armut vermeiden

weiteres Ziel aus christlicher sicht ist die vermeidung von Armut, 
insbesondere von kinderarmut. 15 Prozent der kinder in Deutschland 
gelten nach der Armutsdefinition der oeCD als (relativ) arm, weil das 
haushaltseinkommen unter 50 Prozent des Medianeinkommens liegt. 
ein großer teil von ihnen lebt bei alleinerziehenden Müttern, für die 
das fehlen von betreuungsmöglichkeiten das wichtigste Arbeitshin-
dernis darstellt. Am geringsten fällt das Armutsrisiko für kinder und 
Jugendliche in haushalten mit zwei erwerbstätigen erwachsenen aus 
(bMfsf 2008). Auch wenn staatliche transfers und versorgungsleis-
tungen wichtige unterstützung geben, bleibt hier das Ziel der hilfe 
zur selbsthilfe als die menschengerechtere und von den betroffenen 
in aller regel bevorzugte Art der unterstützung. vorrangig müssen 
Maßnahmen auf den weg gebracht werden, mit deren hilfe eltern 
darin unterstützt werden können, eigene erwerbseinkünfte zu erzie-
len. Das kompetenzzentrum beim bundesministerium für familie, 
senioren, frauen und Jugend (bMfsf 2008) empfiehlt hier unter an-
derem den Ausbau von betreuungsplätzen für unterdreijährige auf 
750.000, die Minderung des Armutsrisikos von 75.000 Alleinerzie-
henden sowie 55.000 Paaren mit unter dreijährigen kindern durch 
höhere erwerbstätigkeit der (allein erziehenden) eltern und – als 
Prävention – die kontinuierliche erwerbstätigkeit von Müttern. sie 
beugt Armut durch mögliche lebensrisiken, wie scheidung oder 
trennung, Arbeitslosigkeit oder krankheit, vor.

Zusammenhalt der Gesellschaft

nicht zuletzt gefährdet ein fortbestehen von geschlechterungerech-
tigkeiten auf Dauer den Zusammenhalt der gesellschaft. umgekehrt 
trägt eine Politik der geschlechtergerechtigkeit dazu bei, den Zusam-
menhalt der gesellschaft zu befördern und zu stärken. frauen und 
Männer sind übereinstimmend mit großer Mehrheit der Auffassung, 
dass bestehende ungerechtigkeiten zwischen den geschlechtern den 
sozialen Zusammenhalt gefährden und leiten daraus einen hand-
lungsauftrag an die Politik ab: Die Politik sei in der Pflicht, sich fort-
bestehender ungerechtigkeiten zwischen den geschlechtern anzu-
nehmen (wippermann 2011, 22). themen wie entgeltgleichheit, 
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Alterssicherung bei familienbedingter erwerbsunterbrechung, erleich-
terung des beruflichen wiedereinstiegs nach einer familienphase, die 
sackgassenwirkung von Minijobs und der Anteil von frauen in füh-
rungspositionen stehen dabei ganz oben auf der liste (wippermann 
2011, 23). Mehr Zusammenhalt in der gesellschaft – auch das ist 
aus christlicher Perspektive ein wichtiges und schönes Anliegen. 

Aus christlicher sicht lassen sich mehrere Anliegen für eine berufstä-
tigkeit von frauen und Männern ableiten, die teilweise allerdings in 
Zielkonflikten zueinander stehen: Zeit für familie, Zufriedenheit und 
lebensqualität sind das eine, Chancengerechtigkeit, berufliche 
selbstverwirklichung und finanzielle selbstständigkeit und sicherheit 
für Männer und frauen sind das andere. Aufgabe einer am christli-
chen Menschenbild orientierten Politik ist es, die rahmenbedingun-
gen für individuelle lebensentwürfe zu schaffen, die diesen Anliegen 
am meisten gerecht werden. 

(kein) neues leitbild: wahlfreiheit

Kein neues Leitbild

Das alte leitbild einer dauerhaften Aufteilung von berufs- und famili-
enaufgaben zwischen Mann und frau ist nicht mehr zeitgemäß. eine 
christliche begründung für eine geschlechtsspezifische rollenzuwei-
sung, die frauen eine primäre Zuständigkeit für haus- und familien-
arbeit zuweist, gibt es nicht. genauso falsch wäre es aber, nun an den 
wünschen der Menschen vorbei andere vorgaben oder erwartungs-
haltungen an dessen stelle zu setzen. Den unterschiedlichen, aus 
dem christlichen Menschenbild und aus dem grundsatzprogramm der 
CDu abzuleitenden grundwerten der gleichheit und gleichberechti-
gung der geschlechter, der freiheit sowie dem Prinzip der subsidiari-
tät entspricht am besten der grundsatz der wahlfreiheit. Danach 
kommt allein den frauen und Männern die entscheidung zu, ob und 
in welcher form sie sich für ein leben als single, Paar oder familie 
mit kindern entscheiden und wie berufliche und familiäre Aufgaben 
verteilt werden. in diesem rahmen kann auch das traditionelle Mo-
dell der Alleinverdienerehe weiterhin seine berechtigung haben: so-
weit und solange ein Paar in dieser form zusammen leben will, ge-
hört auch das zur wahlfreiheit, auch wenn es nur noch selten als 
dauerhaftes lebensmodell gewählt wird. Zuweilen entsteht allerdings 
der eindruck, dass bei den politischen Mitbewerbern oder unter den 
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sachverständigen gar nicht mehr vorstellbar erscheint, dass frauen 
oder Männer tatsächlich in freier entscheidung zugunsten von famili-
ären Aufgaben (teilweise) auf berufstätigkeit verzichten. Jede ein-
schränkung wird vielmehr ohne weiteres als oktroyiert interpretiert, 
persönliche gründe nicht ernstgenommen und ergebnisse empiri-
scher befragungen nicht akzeptiert.18 Auch wenn untersuchungen 
den Aspekt zu berücksichtigen haben, dass die tatsächlichen um-
stände die wünsche beeinflussen: es darf nicht so weit gehen, dass 
der befund von ungleichheit in der lebensgestaltung von Männern 
und frauen immer ohne weiteres als beweis für unzureichende wahl-
freiheit, für das fehlen von vollzeitstellen und die mangelnde verein-
barkeit von familie und beruf gesehen wird. Zeit für sich, für die kin-
der, für den Partner hat ihren eigenen wert, der nur schwer gegen 
die vorteile einer umfänglichen berufstätigkeit abzuwägen ist. Zu 
wenig Zeit führt zu stress und verlust von lebensqualität, der sich 
auf alle familienmitglieder und selbst auf den bestand der beziehung 
oder familie negativ auswirken kann. Zeit für familie, Zeit für ver-
antwortung sind wichtige und nachvollziehbare gründe für familien-
phasen im lebensverlauf.19

Was bedeutet Wahlfreiheit? 

wesentlicher kernpunkt jeder freiheit ist ein Abwehrrecht gegen un-
erwünschte einmischung. Private entscheidungen für oder gegen 
Partnerschaft beziehungsweise ehe, für oder gegen kinder, über die 
organisation und pädagogische Ausrichtung ihrer betreuung sowie 
über die Aufgabenverteilung in beruf und haushalt unterliegen kei-
nerlei rechtfertigung. nicht zuletzt die Debatten um betreuungsgeld 
und krippenbetreuung für unterdreijährige zeigen, dass dieses Ziel 
noch nicht erreicht ist. während sich zur Zeit der essener leitsätze 
die wahlfreiheit vor allem gegen den vorwurf der abwesenden ra-
benmutter wandte, fühlen sich heute eltern nicht wertgeschätzt, die 
sich für eine begrenzte Zeitspanne zugunsten von familienaufgaben 
gegen eine (vollzeitige) berufstätigkeit entschieden haben. nach wie 
vor ist es keineswegs selbstverständlich, dass Männer den hauptan-
teil der familienarbeit übernehmen und dafür berufliche optionen zu-
rückstellen. hier wäre eine emotionale und rhetorische Abrüstung 
dringend angesagt. wie widersprüchlich die Anforderungen sind, die 
ungebeten aus verschiedenen richtungen fast ausschließlich an 
frauen gestellt werden, hat kristina schröder anhand der öffentli-
chen reaktionen auf ihre privaten entscheidungen zu heirat, ehena-
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men, geburt einer tochter und schnelle rückkehr in ihr Amt treffend 
dargestellt. Jede mögliche entscheidung wird bewertet: Zu konserva-
tiv, zu karriereorientiert, am wohl des kindes vorbei – immer stehen 
frauen unter rechtfertigungsdruck und immer, so scheint es, wäre 
gerade das gegenteil besser gewesen (schröder/waldeck 2012, 15). 
Anmaßende vorwürfe und einmischung in die privaten lebensent-
scheidungen waren offenbar kein einzelfall (schröder/waldeck 2012, 
94 f, 172-173) und können so oder ähnlich von vielen Müttern bestä-
tigt werden, die sich nach einer geburt für eine schnelle rückkehr in 
den beruf entscheiden.20 im konservativen lager wird vor allem der 
Druck in richtung einer berufstätigkeit von Müttern und einer gering-
schätzung der erziehungsleistung wahrgenommen. von kirchlicher 
seite werden weiterhin traditionelle erwartungshaltungen formuliert: 
Mütter kleiner kinder sollten auf eine berufstätigkeit verzichten, was 
ihnen durch staatliche transferleistungen ermöglicht werden sollte 
(Zentralkomitees der deutschen katholiken vom 21.Mai 2008, 9). klar 
ist: es muss jederzeit für frauen wie für Männer fraglos anerkannt 
und möglich sein, zugunsten von kinderbetreuung oder – mit zuneh-
mender bedeutung – Pflege älterer Angehöriger, die eigene berufs-
tätigkeit zu reduzieren, selbst dann, wenn qualifizierte professionelle 
betreuung zur verfügung steht. es bedarf keiner rechtfertigung, 
wenn in freier entscheidung – vielleicht auch aus christlicher überzeu-
gung – für traditionelle familienmodelle optiert wird, weil dann mehr 
private Zeit verfügbar ist. Auch wenn dies um den Preis eines gerin-
geren einkommens und weniger beruflicher Chancen für einen der 
Partner entschieden wird.

genauso muss es respektiert werden, wenn ein kind zugunsten einer 
schnellen rückkehr in den beruf schon früh einen Platz in einer kin-
derkrippe bekommt. Denn: Auch kinder, die wesentliche stunden des 
tages in einer krippe verbringen, werden von ihren eltern erzogen. 
Diese sind vorbild in ihrem verhalten, sind die wichtigsten bezugs-
personen. sie sorgen viele stunden in eigener verantwortung für ihr 
kind und wählen die betreuungseinrichtung aus. wenn eltern sich 
um das kind kümmern, sollte das „quality-time” sein. kinder sind mit 
der „zeitlich eingeschränkten Zuwendung ihrer eltern unter der be-
dingung zufrieden, dass diese zuverlässig und sicher ist” (hurrel-
mann 2011).

Aus Art. 6 Abs.2 s.1 gg und dem grundsatz der wahlfreiheit ergibt 
sich klar, dass die konkrete entscheidung über die inanspruchnahme, 
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das ob, den umfang, die Auswahl des trägers und seines pädagogi-
schen konzepts, allein den eltern obliegt, ohne einmischung von 
staat und Politik.

ein wichtiger Aspekt der wahlfreiheit ist die option zum wechsel von 
familien- und Arbeitsmodellen im lebensverlauf. Zeit für familie ist 
erwünscht, von den Menschen, die füreinander da sein wollen, aber 
auch von der gesellschaft, die eine übernahme familiärer Arbeit weder 
organisieren noch finanzieren könnte. stress macht eltern nicht allein 
die Zeitknappheit, sondern auch das wissen, dass ein längeres Aus-
setzen aus dem beruf mit spürbaren und dauerhaften einbußen beim 
beruflichen fortkommen verbunden sein kann. Die Aussicht, sich zu-
gunsten der familienphase dauerhaft berufliche Chancen zu verge-
ben, kann die freude an der familienarbeit nachhaltig trüben. 

wechsel sind in der lebensverlaufsperspektive der normalfall – sei es 
von vornherein geplant oder auch als folge einer veränderten lebens-
führung, beispielsweise nach einer scheidung. fast jede Mutter, jeder 
vater wird nach einer Phase der familienarbeit wieder berufstätig, ein 
dauerhafter verzicht auf berufstätigkeit bis zum rentenalter wird die 
Ausnahme bleiben, singles gründen Paarhaushalte, teilzeit wechselt 
mit vollzeiterwerb oder auch Zeiten von Arbeitslosigkeit (bundesre-
gierung 2011, 43). Der wechsel von einem lebensmodell in ein ande-
res muss allerdings besser gestaltbar sein. Die übernahme von ver-
antwortung und sorge in der familie darf nicht dauerhaft berufliche 
Chancen beeinträchtigen (bundesregierung 2011, 218), im gegenteil: 
Die kompetenzen, die in einer familienphase erworben werden – er-
fahrung in Auseinandersetzung mit institutionen, begegnungen mit 
anderen bevölkerungsschichten, organisationstalent, beschäftigung 
mit neuen themen wie beispielsweise ernährungsfragen und vieles 
mehr – müssen in ihrer bedeutung für berufliche Aufgaben als Quali-
fikation anerkannt werden. Die Möglichkeiten zum wiedereinstieg in 
den beruf werden dann zur nagelprobe für eine zukunftsorientierte 
und moderne familien- und geschlechterpolitik. 

Auftrag an die Politik

eine Arbeitswelt, die aus christlicher Perspektive den Menschen ge-
recht wird, akzeptiert den Menschen „wie er geht und steht”, fordert 
und fördert die entfaltung seiner talente und seiner eigenverantwor-
tung, ermöglicht strukturen, die den familien Zeit für einander, den 
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einzelnen Zeit für sich und ihre beziehungen einräumt. sie legt die 
Menschen nicht nach ihrem geschlecht auf bestimmte verhaltens-
muster oder funktionen fest, sondern ermöglicht wahlfreiheit und 
selbstbestimmung, gibt der freien entscheidung raum, unabhängig 
davon, ob sie überkommenen traditionen entspricht oder nicht. sie 
hält es aus, dass sich die Menschen nach ihren eigenen Prioritäten 
entscheiden, sie toleriert den alleinverdienenden familienvater und 
die hausfrau ebenso wie die karrierefrau und den vater in elternzeit 
und verlangt keine rechtfertigungen. 

Die freiheit zur wahl von lebens- und familienmodellen und die 
grundsätze von gleichen Chancen und Ansprüchen auf eigene Absi-
cherung begründen den Auftrag an die Politik, die rahmenbedingun-
gen für eine freie und selbstverantwortliche lebensgestaltung zu 
schaffen. gleichberechtigung als politischer Auftrag wird bereits in 
den essener leitsätzen formuliert.21 folgende Anliegen stehen dabei 
im Mittelpunkt: 

 � gleichwertige Arbeit muss gleichwertig bezahlt werden, gleiche 
Qualifikation muss die gleichen Chancen auf beruflichen erfolg und 
einkommen eröffnen. 

 � wechsel im lebenslauf muss besser unterstützt werden; Zeiten oh-
ne beziehungsweise mit eingeschränkter berufstätigkeit müssen 
ebenso möglich bleiben wie die änderung eines lebensplans bei ver-
änderten verhältnissen. wer zeitweise sorgearbeit übernimmt, darf 
keine unwiderrufliche nachteile im weiteren berufsleben erleiden. 

 � Die vereinbarkeit von familie und beruf muss verbessert werden. 
Das umfasst den Ausbau von betreuungsangeboten, eine familien-
freundlichere Ausrichtung der Arbeitswelt, aber auch entlastungs-
möglichkeiten im haushalt. 

 � Die vereinbarkeit von familie und beruf darf nicht weiter allein als 
das Problem von frauen gesehen werden. Deshalb sollten struk-
turen unterstützt werden, die die klassische Zuordnung von ge-
schlechterrollen und erwartungshaltungen auflösen.22 Anreize, die 
diese Aufgabenteilung bestärken, sind kritisch zu hinterfragen. 

Dies schließt im übrigen eine notwendige Aufwertung der familienar-
beit, ihre enttrivialisierung mit ein: eine neue verteilung beruflicher 
Chancen und Aufgaben zwischen Männern und frauen wird nicht ohne 
entsprechende neuverteilung der haus- und familienarbeit gelingen. 
Auch sie sollte neu bewertet werden, denn hausarbeit wird in ihren 
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intellektuellen und organisatorischen Anforderungen unterschätzt.23 
eine (begrenzte) familienphase wird grundsätzlich als verlust von 
Qualifikationen bewertet, doch bietet sie einen Zugewinn neuer le-
benserfahrung, kenntnisse und fähigkeiten. 

Einige Handlungsfelder im Fokus:  
Was soll sich ändern, was soll bleiben?

entgeltgleichheit
in Deutschland bekommen Arbeitnehmerinnen im schnitt nach wie 
vor fast circa 23 Prozent weniger für die gleichen Aufgaben als Män-
ner. Der equal Pay Day, der tag, an dem die frauen im Durchschnitt 
den verdienst erreicht haben, den die Männer im Durchschnitt be-
reits am 31. Dezember des vorjahres erzielt haben, liegt jährlich am 
ende des Monats März. europaweit beträgt der lohnunterschied im 
Durchschnitt allerdings lediglich circa 17 Prozent. frauen waren mit 
zwei Dritteln weit überdurchschnittlich unter den beziehern von nied-
riglöhnen (Definition nach oeCD: 2/3 des mittleren stundenlohns) 
und haben ein mehr als doppelt so hohes risiko, niedrig entlohnt zu 
werden – 29,3 Prozent gegenüber 13,8 Prozent bei den Männern 
(bundesregierung 2011, 141). Die gründe dafür sind zahlreich und 
betreffen sowohl qualifizierte, als auch unqualifizierte tätigkeiten: 
stereotype berufswahl, überdurchschnittliche beteiligung an Mini-
jobs, in denen zu 86 Prozent nur niedriglöhne verdient werden, die 
unterbrechungen der erwerbsbiografie durch kinder- und familien-
zeiten schlagen hier zu buche. ein konzept zur überwindung der ent-
geltungleichheit muss daher ebenfalls viele Ansatzpunkte umfassen. 
vor allem sind typische frauenberufe schlechter bewertet: Arbeits-
platzbewertungen messen frauenberufen einen geringeren schwie-
rigkeitsgrad zu als Männerberufen. gerade in den sozialen berufen 
mit vielen weiblichen beschäftigten sind die löhne andauernd niedri-
ger. in diesem sektor werden kompetenzen einfühlsamkeit, geduld 
oder kommunikationsfähigkeit gegenüber technischen (Männer)be-
rufen grundsätzlich schlechter bewertet (hans-böckler-stiftung 2011, 
2). Dabei haben untersuchungen gezeigt, dass die hälfte dieses loh-
nunterschiedes sich nicht durch unterschiedliche soziale und berufli-
che Merkmale erklären lässt – insofern ist von lohndiskriminierung 
auszugehen, in der eine geringschätzung dieser tätigkeiten ihren 
Ausdruck findet (bundesregierung 2011, 137). es ist nicht zuletzt 
Aufgabe der tarifparteien, zu einer gerechteren tarifgestaltung bei-
zutragen und über den jeweiligen tarifvertrag hinaus ein bewusstsein 
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für den wert solcher tätigkeiten zu schaffen. Dazu sollten gezielt 
mehr frauen in tarifkommissionen entsandt werden, die auf diskrimi-
nierungsfreie Arbeitsbewertungsverfahren hinwirken. verbindliche 
lohnuntergrenzen würden helfen, wo fehlende organisation keine 
verbindliche tarifliche regelung ermöglicht.

ähnlich liegt die Problematik, wenn frauen vergleichbare tätigkeiten 
ausüben wie Männer. eine studie des Deutschen instituts für wirt-
schaftsforschung stellte 2008 bei frauen mit führungsaufgaben eine 
lohndifferenz von 17 Prozent fest. Als leitende Angestellte verdien-
ten sie circa zwölf Prozent weniger als Männer in vergleichbaren Posi-
tionen (hans-böckler-stiftung 2011, 2). verfahren wie logib-D24 kön-
nen hier helfen, lohnstrukturen in unternehmen zu analysieren und 
den ursachen der ungleichen bezahlung auf den grund zu gehen 
(bundesregierung 2011, 144). 

Minijobs
geringfügige beschäftigungsverhältnisse ohne soziale Absicherung 
prägen vor allem weibliche erwerbsbiografien. seit der letzten neu-
regelung im Jahr 2003 stieg die Zahl der Minijobs um circa 1,6 Millio-
nen stellen von 5.750.000 auf 7.310.000 in 2010. fast zwei Drittel 
davon werden von frauen wahrgenommen, insbesondere im Dienst-
leistungsbereich. Mit gravierenden folgen: nicht nur der geringe ver-
dienst, vor allem die fehlende Alterssicherung und die fehlende Chan-
cen zur beruflichen weiterentwicklung gehen am ende zulasten der 
Arbeitnehmerinnen. Zu 86 Prozent ist ein Minijob mit niedriglöhnen, 
nicht selten auch mit der verletzung von arbeitsrechtlichen vorschrif-
ten (etwa der kombination eines offiziellen Minijobs und zusätzlicher 
schwarzarbeit, die durch den Minijob kaschiert wird) verbunden. Der 
staat fördert diese stellen durch den verzicht auf steuern und (teil-
weise) sozialabgaben. Damit wird die Aufstockung auf eine umfang-
reichere tätigkeit und bessere einkommens- und Aufstiegschancen 
unattraktiv: wird die grenze von 400 euro überschritten, so fallen 
höhere sozialabgaben an und es werden steuern fällig. wer statt 400 
euro durch Mehrarbeit 500 euro verdient, hat dadurch unter dem 
strich netto weniger im Portemonnaie25. folglich werden mit großer 
wahrscheinlichkeit Minijobberinnen zum teil auf eigenen wunsch bei 
einem geringen Arbeitsumfang verharren, der in der regel keine be-
rufliche fortentwicklung erlaubt. sie werden so Chancen auf versi-
cherungspflichtige beschäftigung und berufliche weiterentwicklung 
nicht wahrnehmen.

293



Der Zusammenhang mit dem klassischen familienmodell liegt hier 
auf der hand: Der Minijob ist der typische rahmen für den Zuver-
dienst der wiedereinsteigerin, zugeschnitten auf die ehefrau. sie ver-
zichtet auf eigene beiträge zur renten-, kranken- und Pflegeversi-
cherung, weil die ehefrau bereits über den ehemann versichert ist. 
Durch den verzicht auf individuelle steuern und sozialabgaben lohnt 
sich dies vordergründig, bedeutet auf längere sicht aber eine sack-
gasse. eine eigenständige Absicherung kann mit einem Minijob nicht 
erreicht werden. Die forderung nach Abschaffung der Minijobs ist 
daher weit verbreitet (Deutscher frauenrat 2011). Mit der entloh-
nung erwerbstätiger frauen von maximal 400 euro werden falsche 
Anreize geschaffen. 

vorschläge, die Privilegierung von Minijobs insgesamt zu streichen 
und die allgemeinen regeln für steuer- und sozialversicherungs-
pflicht anzuwenden, hätten allerdings zur konsequenz, dass vom  
ersten euro an netto weniger übrigbliebe. hier setzt ein vorschlag 
der bertelsmann stiftung an: im gegenzug zur vollen steuer- und 
beitragspflicht soll dem zweiten erwerbstätigen in einer ehe ein zu-
sätzlicher und nicht übertragbarer steuerfreibetrag von 400 euro  
pro Monat gewährt werden. ein nettoverlust bei überschreiten der 
400-euro-grenze wird damit vermieden, stattdessen bleibt von 
jedem zusätzlich verdienten euro auch ein spürbarer nettozusatzver-
dienst übrig. Zugleich vermindert sich zumeist der steuergrenzsatz. 
wesentlich ist, dass die starre grenze wegfällt, jenseits derer der 
nettoverdienst zunächst deutlich sinkt. von jedem zusätzlich ver-
dienten euro muss auch ein spürbarer zusätzlicher Anteil im netto-
verdienst verbleiben.

frauen in führungspositionen
ein blick auf die fakten zeigt: frauen sind in den führungspositionen 
von wirtschaft und öffentlicher verwaltung deutlich unterrepräsen-
tiert: trotz gleichem Anteil an qualifizierten akademischen Abschlüs-
sen finden sich in den vorständen und Aufsichtsräten der großen 
deutschen unternehmen nur wenige frauen. Der women-on-board-
index belegt: nur etwa zwölf Prozent der Aufsichtsräte, gar nur drei 
Prozent der vorstände in den Dax-unternehmen sind frauen – dies 
über elf Jahre nach der freiwilligen selbstverpflichtung der industrie, 
die förderung von frauen in führungspositionen zu ermöglichen. ty-
pische vorstellungen über das berufsverhalten von frauen, männliche 
seilschaften, wechselseitige loyalitäten und Closed-shop-Mentalitäten 
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schaffen strukturen, die frauen faktisch von einflussreichen und luk-
rativen führungspositionen ausschließen. einhellig wird dieser Zu-
stand als ungerecht beurteilt26 und zunehmend wird eingeräumt, dass 
mehr frauen in entscheidenden führungspositionen keine belastung, 
sondern eine bereicherung darstellen. Dies belegen mittlerweile meh-
rere studien27. sie haben ergeben, dass die unternehmen, in denen 
die meisten frauen in der obersten führungsetage vertreten sind, am 
erfolgreichsten sind – dies sowohl in organisatorischer als auch in fi-
nanzieller hinsicht. bei unternehmen, die geschlechtervielfalt fördern, 
lag die verbesserung des Aktienkurses bei 64 Prozent gegenüber 47 
Prozent, war also 1,7-mal höher (Mckinsey 2007). überdies sind 70 
Prozent der wahlbevölkerung der überzeugung, dass mit mehr frauen 
in führungspositionen weniger fehlentscheidungen getroffen würden 
(wippermann 2011). Der grund ist nicht in einer grundsätzlich und 
durchweg besseren Qualifikation von frauen zu sehen, sondern in 
dem Diversity-Ansatz, nach dem gerade unterschiedliche erfahrungen 
und sichtweisen in einem gremium zu besseren entscheidungspro-
zessen und ergebnissen führen. Die Meinungen gehen auseinander, 
wenn es um die frage einer verpflichtenden Anteilsquote für beide 
geschlechter geht. Die forderung, es müsse bei einer bestenauslese 
bleiben, ist in sich schon widersprüchlich: bestenauslese findet ge-
rade nicht statt. führungspositionen in Aufsichtsräten werden nicht 
ausgeschrieben, sondern durch die Aufsichtsräte vorgegeben. sie be-
stellen die vorstände und schlagen der hauptversammlung in aller 
regel für die zu besetzenden Positionen die kandidaten für die Auf-
sichtsräte vor. Diese werden dann praktisch ausnahmslos gewählt. 
Der Aufsichtsrat hat hier also eine schlüsselposition. insider wie der 
langjährige Personalvorstand der telekom, thomas sattelberger, be-
schreiben anschaulich und nachvollziehbar, dass anstelle einer bes-
tenauslese nach individueller eignung und passender ergänzung des 
Aufsichtsrats eher kriterien wie loyalitäts- und ähnlichkeitsmuster 
maßgeblich sind, um in einen weitgehend abgeschotteten closed-shop 
der Manager aufgenommen zu werden (student 2011, 24ff.; wipper-
mann 2011). so werden aus einem 50-Prozent-Anteil der Absolven-
tinnen in juristischen und kaufmännischen studienabschlüssen mit  
oft besseren ergebnissen als ihre männlichen kollegen nur einstellige 
Prozentanteile weiblicher führungskräften in die top-etagen der  
deutschen wirtschaft übernommen. Zuzugeben ist, dass in den tech-
nischen berufen von Anfang an weniger frauen vertreten sind. vor-
stände und Aufsichtsräte bestehen aber überwiegend aus Juristen 
und Ökonomen. Der Anteil der ingenieurinnen beträgt immerhin 20 
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Prozent – auch diese frauen schaffen es offenbar nicht, in vergleich-
barer stärke in die mit techniker besetzten führungspositionen auf-
zurücken. und selbst kinderlose frauen (unter Akademikerinnen etwa 
ein Drittel) haben offenbar keine besseren Chancen als ihre männli-
chen konkurrenten. Auch unter berücksichtigung anderer, „typisch 
weiblicher” umstände im lebenslauf kann ein verhältnis von 3 zu 97 
in den vorständen nicht mit einer bestenauslese, sondern nur mit 
strukturellen hemmnissen für frauen erklärt werden. gerade für qua-
lifizierte und beruflich ambitionierte frauen wird hier klar: Jede 
schwäche wird bestraft, jede einschränkung bei Präsenz und verfüg-
barkeit kann den nächsten karriereschritt kosten und andere Mitstrei-
ter uneinholbar vorbeiziehen lassen.

Auch wenn die anhaltende Diskussion über eine Mindestanteilsrege-
lung bereits zu einigen verbesserungen geführt hat: nur eine ver-
pflichtende Quote kann hier in einem akzeptablen Zeitrahmen zu 
verbesserungen führen, die nicht weitere generationen qualifizierter 
frauen vom chancengleichen Zugang zu führungspositionen aus-
schließen, sondern bereits bei den nächsten Aufsichtsratswahlen – 
überwiegend im Jahr 2013, dann erst wieder im Jahr 2018 – frauen 
zu angemessenen Positionen verhilft. Die erfahrungen mit freiwilligen 
vereinbarungen haben gezeigt, dass sich ohne verpflichtende vor-
gabe nichts ändert. einer umfrage des Manager Magazins zufolge 
haben fast zehn Jahre nach der freiwilligen Zusage der Deutschen 
wirtschaft gegenüber dem damaligen bundeskanzler schröder nur 
rund ein Drittel Maßnahmen ergriffen, um den frauenanteil in füh-
rungspositionen zu erhöhen. im ergebnis handelt es sich um eine 
steigerung des frauenanteils in den vorständen von circa 2,7 Pro-
zent auf 3,6 Prozent (!). eine moderate regelung könnte eine Quote 
von 30 Prozent weiblichen Aufsichtsräten in den börsennotierten und 
voll mitbestimmten unternehmen vorsehen, einzuhalten ab 2018.28 
Diese Quote als Zielvorgabe siebzehn Jahre nach Abschluss der frei-
willigen selbstverpflichtung würde weder die Chancen der männli-
chen konkurrenten unverhältnismäßig einschränken, noch die unter-
nehmen überfordern. es bliebe genügend Zeit, sich um geeignete 
bewerberinnen zu bemühen und nötigenfalls auch weitere Qualifizie-
rungen nachholen zu lassen.

Aus christlicher Perspektive können drei Aspekte für eine Quote an-
geführt werden: erstens unterstützt sie den gleichen Anspruch auf 
teilhabechancen an interessanten, einflussreichen und lukrativen Po-
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sitionen. Zweitens kann eine Quote in der wiedereinstiegsphase das 
vertrauen begründen, dass auch eine (kürzere) familienphase ge-
nommen und genossen werden kann, ohne den Druck zur möglichst 
umgehenden rückkehr in den beruf und ohne die gefahr, karriere-
chancen zu verspielen. Drittens geben studien hinweise, dass frauen 
im Management gerade wegen ihrer speziellen fähigkeiten und er-
fahrungen – seien diese nun naturgegeben oder gesellschaftlich ge-
prägt – andere Aspekte in entscheidungsprozesse einbringen. sie 
gehen weniger riskant vor und tragen mit ihren speziellen kompeten-
zen zu einer guten unternehmensführung und nachhaltigeren wirt-
schaftsentwicklung bei.

haushaltsnahe Dienstleistungen
bei begrenztem Zeitbudget stehen Arbeitszeit, Zuwendung in der fa-
milie, freizeit und hausarbeit in konkurrenz. um Präsenz am Arbeits-
platz und damit verbundene einkommens- und karrierechancen nicht 
auf kosten familiärer beziehungen und der lebensqualität gehen zu 
lassen, ist die entlastung bei der hausarbeit eine große hilfe. sie 
kann am leichtesten delegiert werden. ein Problem ist allerdings, dass 
die kosten von hilfe im oder beim haushalt oft nicht finanziert werden 
können und sie den verdienst aus der berufstätigkeit spürbar schmä-
lern. folge ist, dass erwerbsarbeit nicht lohnend erscheint (bMfsf 
2012, 64). Deshalb sind hier Modelle zu entwickeln, wie hilfe im 
haushalt einfach und kostengünstig organisiert werden kann.29 neben 
Modellen zur beschäftigung einer haushaltshilfe kommen hier etwa 
hol- und bringdienste, wäschedienste, babysitting oder auch ambu-
lante Arztbesuche infrage.30 

familienfreundliche Arbeit
weiterer Dreh- und Angelpunkt sind familienfreundliche Arbeitszeiten. 
flexible Arbeitszeiten sind bereits weit verbreitet. fast alle unterneh-
men (über 95 Prozent) bieten zumindest eine Maßnahme im bereich 
der Arbeitszeitflexibilisierung/telearbeit an (institut der deutschen 
wirtschaft köln, bMfsfJ 2010, 5). Allerdings ist nicht immer klar, ob 
sich die Ausgestaltung nach dem bedarf der familien oder des Arbeit-
gebers richtet. wesentlich ist ein Durchbrechen von Anwesenheitskultur 
und der Präsenzpflicht am Arbeitsplatz. gerade in führungspositionen 
wird ohne rücksicht auf familiäre bedürfnisse an Abenden Anwesen-
heit erwartet. Dass es auch anders geht, zeigen beispiele aus skandi-
navien. Dort gilt es als Zeichen schlechten Zeitmanagements, wenn 
nicht spätestens um siebzehn uhr die Arbeit beendet werden kann.
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Daneben sind weitere familienunterstützende Maßnahmen mittler-
weile weit verbreitet und werden von den unternehmen im eigenen 
interesse gezielt angeboten, um vor allem auch frauen an das un-
ternehmen zu binden und nach familienphasen eine schnelle rück-
kehr in den beruf zu ermöglichen. fast 90 Prozent der unternehmen 
halten den kontakt in der elternzeit durch das Angebot phasenweiser 
beschäftigung oder durch teilzeittätigkeiten (institut der deutschen 
wirtschaft köln, bMfsfJ 2011, 5).

ehegattensplitting
im Zentrum der kritik steht häufig das ehegattensplitting. ihm wird 
zugeschrieben, dass es sich für ehefrauen weniger lohne, nach einer 
familienphase wieder in den beruf zurückzukehren. Dieser effekt  
beruht auf dem umstand, dass in der familienphase bei nur einem 
(haupt-)einkommen, typischerweise dem des Mannes, der grund-
freibetrag der ehefrau und die niedrigen bereiche des progressiven 
steuertarifs durch ihn „verbraucht” werden, so dass der hinzukom-
mende verdienst der ehefrau vom ersten euro an mit dem individuel-
len grenzsteuersatz des ehepaares zu versteuern ist (bMfsfJ 2012, 
15, 119). kommen eigene sozialabgaben der frau hinzu, so kann dies 
eine grenzbelastung von bis zu 50 Prozent und mehr ausmachen,  
die bei wahl der in diesen konstellationen häufigen steuerklasse iii 
für den hauptverdiener und steuerklasse v für die Zuverdienerin be-
deuten. vielfach wird deshalb die Abschaffung oder begrenzung des  
ehegattensplittings und die umstellung auf individualbesteuerung  
gefordert (bMfsfJ 2012, 15; fraktion Die linke 2010; Deutscher 
frauenrat 2011). in der tat hat das ehegattensplitting den effekt, 
dass jeder zusätzliche verdienst des ehepaares, auch der verdienst 
des wiedereinsteigenden Partners, je nach individuellem grenzsteuer-
satz hoch versteuert wird. in Deutschland ist dieser betrag auch im 
europäischen vergleich besonders hoch.31 Dennoch überzeugt die Ar-
gumentation nicht: sicher wäre es wünschenswert, den nettozusatz-
verdienst des zweiten verdienenden ehegatten bei wiedereinstieg zu 
steigern. wer dies durch verzicht auf das ehegattensplitting erreichen 
will, bewirkt aber vor allem eines: dass das verfügbare einkommen 
der familie in der familienphase, in der auf ein einkommen ver zichtet 
wird, sinkt.32 Auf das einkommen des hauptverdieners werden dann 
höhere steuern erhoben, so dass gerade in dieser situation, in der 
das familienbudget besonders knapp ist, noch weniger nettoverdienst 
übrig bleibt. wenn dann bei dem vergleich des familieneinkommens 
vor und nach dem wiedereinstieg des zweiten ehepartners der netto-
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zugewinn höher ausfällt, so liegt das daran, dass die Ausgangsbasis 
dieses vergleichs, das heißt das verfügbare einkommen in der famili-
enphase, durch höhere steuerlasten noch niedriger ausfällt. Dieser 
effekt ist gerade im interesse der familien – auch aus christlicher 
Perspektive – nicht tragbar. statt dessen sollten Möglichkeiten ge-
nutzt werden, den nettovergleich durch entlastung bei kosten und 
steuern zu verbessern. sehr negativ wirken hier zum beispiel pro-
gressive kinderbetreuungsgebühren: wenn die kita-kosten allein des-
halb um 100 euro pro Monat steigen, weil die Mutter nun ebenfalls 
berufstätig ist, schmälert das den nettozugewinn meist noch stärker, 
als es der effekt des ehegattensplittings vermag. Muss dann wegen 
der berufstätigkeit der Mutter ein längerer und deshalb teurerer be-
treuungsumfang in Anspruch genommen werden, bleibt noch weniger 
übrig. eine entlastung bei den betreuungskosten, insbesondere auch 
der verzicht auf eine spürbare einkommensstaffelung der gebühren, 
könnten hier helfen und den Anreiz zur erwerbstätigkeit steigern.

Die christliche Perspektive dreht sich nicht allein um die frage der 
gleichheit oder unterschiedlichkeit der geschlechter und ist viel zu 
lang auf diesen Aspekt beschränkt worden – mit ergebnissen, die 
nicht überzeugen und die in ihrem geltungsanspruch den realen le-
bensumständen, den wünschen und bedürfnissen der Menschen 
nicht standhalten. gleichberechtigung in den Chancen, gerechtigkeit 
in der bewertung der Arbeit, Anerkennung des Anspruchs auf selbst-
ständigkeit und eigenverantwortung für Männer und frauen sind 
ebenfalls Ziele, die sich aus dem christlichen Menschenbild herleiten 
lassen, und die durch eine gleichberechtigte beteiligung beider ge-
schlechter im Arbeitsleben auf allen stufen (ebenso wie in der famili-
ären Arbeit) umgesetzt werden können. Aus christlicher sicht sind 
sie von großer bedeutung für gesellschaftliche Ziele: für den Zusam-
menhalt von familien und gesellschaft, für Armutsvermeidung und 
erfolgreiche wirtschaftsentwicklung. es ist Zeit, hierfür die rahmen-
bedingungen zu schaffen. gerade aus christlicher sicht.

 

1| „Die These vom dauerhaften Zustand der jetzigen Situation kann als 
widerlegt gelten. Alle Anzeichen weisen darauf hin, dass das klassische 
Modell des männlichen Ernährers an Bedeutung verliert und sich die 
Wertemuster von Männern und Frauen in Richtung eines Zuverdiener- 
oder Zweiverdienermodells verschieben …” (BMFSFJ 2010, 44).
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2| Vgl. etwa die Homepage der Theologin Gabriele Kuby: „Die Wurzel der 
Kultur des Todes, der jährlich 50 Millionen ungeborene Kinder zum Opfer 
fallen, ist der Missbrauch der Sexualität. Die Ideologie des Gender Main-
streaming, welche die Geschlechtspolarität von Mann und Frau auflösen 
will, fördert diesen Missbrauch und zerstört damit die Grundlage der 
Familie und der Beziehung des Menschen zu Gott.” Download unter  
www.gabriele-kuby.de (Zugriff am 4.12.2012).

3| Kuby 2010: „Nicht nur die Kirche bedarf der Reinigung, sondern die ganze 
Gesellschaft muss sich aus dem sexuellen Morast befreien, wenn sie eine 
Zukunft haben will. Die Aussichten sind gering, denn schwule Spitzenpoli-
tiker und die linken Parteien unter Führerschaft der SPD wollen die 
„sexuelle Identität” im Grundgesetz verankern. Damit wäre die letzte 
Hürde genommen, um jeder Form von sexueller Neigung Tür und Tor zu 
öffnen und Widerstand zu kriminalisieren …”. Ebd. (Zugriff am 4.12.2012).

4| Kuby spricht hier von der „Wurzel der Kultur des Todes”, ebd. 
5| Vgl. insbesondere das Video-Interview von Gabriele Kuby unter  

www.youtube.com/watch?v=fO08pANAKGs (Zugriff am 4.12.2012).
6| Bei aller Unterschiedlichkeit dieser Themen fällt auf: Ihnen ist gemeinsam, 

dass sie die hergebrachte Vorrangposition von Männern in der Familie  
und in der Gesellschaft infrage stellen.

7| Darauf weist Marianne Heimbach-Steins hin, in: Heimbach-Steins (2009, 
164). Sie vermutet in dieser Argumentation der Verlautbarung Nr. 166 
den Versuch, jede Infragestellung einer essentialistischen Geschlechter-
anthropologie zurückzuweisen und so die Voraussetzungen für den 
Ausschluss der Frauen vom Weiheamt zu sichern. 

8| Einleitungstext „Gleichstellungspolitik: Faire Chancen für Frauen und 
Männer” auf der Homepage des BMFSFJ, Download http://www.bmfsfj.de/
BMFSFJ/Gleichstellung/politik-fuer-frauen-und-maenner.html (Zugriff 
4.2.2013). Die nicht zuletzt in Kreisen der christlich-demokratischen Union 
missverstandene (vgl. Äußerung von Volker Kauder auf dem „Kongress 
christlicher Führungskräfte in Nürnberg, Download unter: http://www.
bayern-evangelisch.de/www/informiert/erneuerung-der-werteordnung-in-
deutschland-gefordert.php (Zugriff 4.2.2013) Begriff Gender beziehungs-
weise Gender mainstreaming wird dabei möglichst vermieden.

9| Dies ist eine Querschnittsaufgabe der Politik, die auch in der Gemein-
samen Geschäftsordnung der Bundesministerien (§ 2 GGO) ihren Nieder-
schlag gefunden hat. Danach soll die Gleichstellung durchgängiges Leit - 
prinzip sein und bei allen politischen, normgebenden und verwaltenden 
Maßnahmen der Bundesministerien in ihren Bereichen gefördert werden. 

10| Papst Paul VI in Octogesima adveniens (1971) zitiert nach Heimbach-
Steins (2009, 36).

11| Wer dazu noch eine Bibelstelle braucht, sei auf den Besuch Jesu bei Maria 
und Martha hingewiesen (Lk 10, 38-42): Die Beteiligung am Gespräch mit 
ihm zieht Jesus Hausarbeit vor. Dies solle Maria „nicht genommen werden”.

12| Vgl. Gen 1, 26-27: „Gott sprach: Lasst uns Menschen machen nach 
unserem Bilde […] und Gott schuf den Menschen nach seinem Bilde […] 
als Mann und Frau schuf er sie.”

13| Auch die Bibel kennt die Forderung, dass „Talente” nicht vergraben, 
sondern eingesetzt und gemehrt werden sollen (vgl. Mt 25, 14-30).

14| Befragt nach den Erwartungen an eine zukünftige Berufstätigkeit nannten 
87 Prozent der Frauen (84 Prozent der Männer) das Zusammentreffen mit 
interessanten Menschen, jeweils 70 Prozent, dass ihnen alle Türen offen-
stehen würden und 60 Prozent der Frauen (65 Prozent der Männer), dass 
sie dann unabhängiger von der Meinung anderer wären (Allmendinger 
2011, 49).
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15| Ganz abgesehen davon, dass diese Kategorien Menschen, die mit Merk-
malen beider Geschlechter zur Welt kommen (und zwar naturgegeben, 
ohne dass eine weltweite Gender-Strategie dies hätte beeinflussen 
können), nicht gerecht werden; hier scheint sich Gott selbst nicht an seine 
Regeln zu halten.

16| Offenbar ist diese Frage aus Sicht der katholischen Kirche weiterhin für 
den Zugang zum Weiheamt von Bedeutung. Dieser Sonderfall soll hier 
nicht weiter diskutiert werden, auch wenn diese Position und die Sorge 
davor, sie letztlich argumentativ nicht halten zu können, in der gesamten 
Diskussion um die Rollen von Männern und Frauen mitschwingt (vgl. 
Heimbach-Steins 164) und die Forderung nach Zulassung von Frauen zur 
Weihe weiter im Raum steht, so zum Beispiel formuliert für die Diakonen-
weihe auf dem Katholikentag des ZdK in Mannheim im Mai 2012.

17| Vgl zum Beispiel auch die Grundsatzposition des Diakonischen Werkes der 
EKD: Familien stärken, Familien stark machen für die Zukunft – Familie 
wichtig nehmen, Download unter: www.diakonie.de /familien-staer-
ken-2888.htm?print=true&chunk= (31.01.2013).

18| So zum Beispiel Allmendinger (2011, 5): „Empirische Evidenzen […] sind 
alles andere als überzeugend. Viel näher liegt der Ansatz, dass sich 
Frauen wohl oder übel mit den Gelegenheitsstrukturen arrangieren. Daher 
sind die beobachteten sozialstrukturellen Muster nicht nur Zeichen einer 
Ungleichheit, sie sind auch Zeichen einer großen Ungerechtigkeit. Die 
Sozialstrukturanalyse darf nicht locker lassen, den gesellschaftlichen, 
betrieblichen und persönlichen Gründen nachzugehen, die diese Ungleich-
heit zwischen den Geschlechtern immer weiter tradieren”.

19| Zur Wahlfreiheit gehört allerdings auch, dass jeder die Risiken einer 
eingeschränkten Berufstätigkeit kennt. Diese sind für Ehepartner, die 
Familienaufgaben wahrnehmen, durch das seit 2008 geltende neue 
Unterhaltsrecht, insbesondere durch die Gleich- oder gar Vorrangigkeit 
einer neuen Partnerin bei neuer Familiengründung des Unterhaltspflichti-
gen, deutlich riskanter geworden (gilt entsprechend im seltenen Fall für 
unterhaltsberechtigter Ehemänner).

20| Weitere Beispiele betreffen Andrea Nahles und Sigrid Nikutta (Allmendinger 
2011, 6).

21| Essener Leitsätze I.2. „Die CDU als die große deutsche Volkspartei setzt 
sich zu Ziel, die Gleichberechtigung zwischen Mann und Frau im Leben-
salltag bis zum Ende dieses Jahrhunderts im Wesentlichen zu erreichen. 
Die CDU wird dafür die rechtlichen und sozialen Bedingungen schaffen. 
Der Gesetzgeber kann aber nicht alles bewirken, denn Gleichberechtigung 
muss gelebt werden. Die Mitglieder der CDU sollen darin ein Beispiel 
geben.

22| Selbstverständlich soll dabei die Geschlechteridentität nicht infrage 
gestellt werden. Es sind allerdings bisher keine Fälle bekannt geworden,  
in denen etwa Väter in der Elternzeit – ermuntert durch die Vätermonate 
des Elterngeldes – in Identitätskrisen gestürzt worden wären. Der Gewöh-
nungsprozess geht in die entgegengesetzte Richtung: Kinderbetreuung 
gilt immer weniger als unmännlich, es wird vielmehr zunehmend akzep-
tiert, dass auch Väter solche Aufgaben übernehmen. In die gleiche 
Richtung gehen Ansätze, Mädchen für MINT-Berufe zu interessieren und 
Jungen zum Beispiel auch für den Erzieherberuf zu gewinnen. 

23| Die beste Methode, dies zu ändern, wäre eine stärkere Beteiligung von 
Männern an dieser Arbeit. Wenn heute gerade von Verfechtern des 
traditionellen Familienmodells die Hochwertigkeit und Bedeutung der 
Hausarbeit betont wird, so hat dies allzu oft den Unterton, als solle die 
Beschränkung der Frauen auf diese Aufgaben gerechtfertigt werden.
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24| Logib-D (Lohngleichheit in Betrieben – Deutschland) beschreibt ein 
Verfahren, mit dem Unternehmen anonym die Entgeltstruktur in ihrem 
Haus unter geschlechtsspezifischen Gesichtspunkten analysieren können. 

25| Siehe hierzu Pressemeldung der Bertelsmann Stiftung vom 26.11.2010, 
„Steuersystem erschwert Aufstiegschancen von Müttern” zur Vorstellung 
der Studie Benchmarking Deutschland: „Steigende Erwerbsbeteiligung, 
aber schwierige Übergänge”.

26| So der Verband katholischer deutscher Lehrerinnen, Pressemitteilung vom 
20.10.2011, der im Ergebnis allerdings verpflichtende Quoten ablehnt und 
den Weg einer Flexiquote nach dem Vorschlag von Frauenministerin 
Kristina Schröder befürwortet. Dieser Weg müsse eben „mit Mut und 
Geduld” gegangen werden. 

27| Nach der McKinsey-Studie „Women matter” von 2007 und der Catalyst-
Studie „Connecting Corporate Performance and Gender Diversity” für die 
USA von 2004 bestätigt nun die Studie „Frauen in Führungspositionen: 
Performance-Effekte bei deutschen Unternehmen”, von Lindstädt, Fehre, 
BMFSFJ (Hrsg.) einen robusten positiven Zusammenhang von Frauenan-
teil im Aufsichtsrat und Erfolg bei Unternehmen mit vorwiegend privaten 
Kunden beziehungsweise hohem Frauenanteil unter den Mitarbeitern.

28| So der Vorschlag der Gruppe der Frauen in der Unionsfraktion im Deut-
schen Bundestag.

29| Für eine Förderung haushaltsnaher Dienstleistungen unter dem Aspekt  
der Erleichterung des Wiedereinstiegs in den Beruf vgl. Beschluss der 
Mitgliederversammlung des Deutschen Frauenrats (2011).

30| BMFSFJ (2012, 82) mit weiteren Ideen zur Einbindung von Mehrgeneratio-
nenhäusern, Familienzentren u.a.m.

31| Siehe hierzu: Pressemeldung der Bertelsmann Stiftung vom 26.11.2010, 
Steuersystem erschwert Aufstiegschancen von Müttern.

32| Rund 90 Prozent der Splittingwirkung im Einkommenssteuerrecht entfallen 
auf Ehepaare mit Kindern (so die Antwort der Bundesregierung auf eine 
Kleine Anfrage der Faktion Die Linke (Bundestagsdrucksache 17/9006, 
2012). 
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